
R 109. 1879.
Werſeburger Kreis -lakt.

Donnerstag den 11. September.

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.Als W bei uns d Gans angemeldet. Der Eigen- u r r z

thümer wolle ſich baldigſt bei uns melden. ſ 5 d rMerſeburg, den 9. September 1879. ſollen 28 Morgen Feld, zur Pfarre in Burgliebenau ge
hörig, vom I. Oetober C. ab anderweit auf 6 Jahre in ein-Die PolizeiVerwaltung. jelnen Parzellen, im Max'“ſchen Gaſthanfe verpachtet
r werden, wozu ich Pachtluſtige hiermit einlade.Nothw endiger Verkauf. Merſeburg den 8. September 1879.

Jm Wege der nothwendigen Subhaſtation ſollen nachſtehende dem A. Rindfleiſch, Kreis Auctions Commiſſar, i. A.
Oekonomen Paulus Krebel zu Balditz gehörige, im daſigen Hypotheken- Ein fein zugerittenes Pferd auch eingefahren 9 Jahr alt,
buche Band I. Blatt Nr. 5. eingetragene Grundſtücke als Fuchs iſt zu verkaufen Näheres bei
1a. ein Wohnhaus mit Hof, Ge- c. der Garten am Dorfe, von Franz Jauckus, Weinberg 4.

müſe und Obſtgarten, über 39 Ar 10 QWMeter, Ein ruſſ. Pferd iſt billig zu verkaufen Blöſien Nr. 26.
25 Ar, zu einem jährlichen l. der Plan Nr. 57, Wieſe, von 2 große Läuferſchweine ſtehen zu verkaufen Oberaltenburg Nr. 16.
Nutzungswerthe von 90 Mark 2 Ar 80 Qeter und 3 Ar Ein großer, alterthümlicher, zweithüriger Kleiderſchrank mit Kaſten,
veranlagt, 80 QMeter, ein Löthofen mit Rohr, ganz neu und ein Löthkolben iſt billig zu ver

b. eine Scheune, e- 1 n kaufen Karlſtraße Nr. 2., 2 Tr.
c. Pferde und Torſfſtall, 70 Peter nd 34 Arx 50 Ein paar große Läuferſchweine ſtehen zum Verkauf Vorwerk Nr. I.
d. maſſives Stallgebäude oder Queter, 1 Mahagoni-Damenſchreibtiſch, Dtzd. desgl. Stühle, 1 ge-

Nebenhaus, zu einem jährlichen k. der Plan Nr 84b., Acker, ſtrichener Eßtiſch, 1 Schwarzwälder Ahr und 1 Reiſewecker ſind
M wertye von 18 Mark von 36 Ar 80 QMeter und Umzugshalber preiswerth zu verkaufen Breiteſtraße Nr. 9., 1 Tr.

veranlagt. 19 Ar 60 QMeter, Haus Verkauf.e. Schweineſtall, g. der Plan Nr. 84a., Acker, Ein neu erbautes Haus, in der Nähe der Bahn gelegen iſt unter
2a. der Plan Nr. 44, Acker, von von 1 Hektar 11 Ar 60 QMeter günſtigen Bedingungen zu verkaufen. Das Nähere zu erfahren in der

2 Hektar 8 Ar 30 QVPteeter und 24 Ar 50 QMeter, Exped. d. Bl.
und 53 Ar 60 QMeter, zu a. bis g. zu einem jährlichen in Los 5 Stub am tb. der Plan Nr. 78, Wieſe, von Reinertrage von 118,10 Thlr. ver n h en a n ter Tr gebſr Jubeb den ane l e o ges b einzelne Leute von jetzt ab zu vermiethen und Neujahr zu beziehen Dom 4.

am 17. October 1879, Vormittags 10 Ahr ſin der Gemeindeſchenke zu Balditz durch den unterzeichnete Subhaſtations nur C a un

richter verſteigert und J 2am 20. October 1879, Mittags 12 Ahr, a gan Gerichtsſtelle das Urtheil über den Zuſchlag verkündet werden. Die neuerbaute vordere Riſchmühle empfiehlt
Die Auszüge aus der Gebäudeſteuer und Grundſfeuer Mutterrolle, ſich den geehrten Conſumenten zur feinen Moqggen-

ſowie beglaubigte Abſchrift des Grundbuchblattes können in unſerm Büreau, c Bl giegenm älteres
Zimmer Nr. ö., eingeſehen werden.

Alle Diejenigen, welche Eigenthum oder anderweite zur Wirkſamkeit Merſeburg, den 10. September 1879.
gegen Dritte der Eintragung in das Hypothekenbuch bedürfende, aber nicht T.eingetragene Realrechte geltend zu machen haben werden aufgefordert die Die rühmlichſt bekannten Frister Rossmann
ſelben zur Vermeidung der Präcluſion ſpäteſtens im Verſteigerungstermine Singer- u. Wehler Wilson Nähmaschinen

anzumelden. 9 PrigfMerſeburg, den 18 Juli 1879. empfehle in großer Auswahl bei billigſter reiſte ung
Königl. Preuß. Kreisgericht, J. Abtheilung, C. Pröhl Rossmarkt 2

Der Subhaſtationsrichter. s SSSS&C e nBekanntmachung. e eDie Lieferung des für die Küreaus der unterzeichneten Behörde in Gegen
dem Winter vom 1. October 1879 bis dahin 1880 erforderlichen Bedarfs S 3 tan raffinirtem Rüböl und Petroleum ſoll an den Mindeſtfordernden ver a S rus F G en

dungen werden. i.Zur Entgegennahme der Gebote iſt ein Termin auf ind die St ollwereksehen arg e
Donnerstag den 18. September d. J., Vormittags 71 Ahr, Bonbons, Gumwi- Bonbons à Paquet 20 Pfg. sowie Stoll-

in unſerem Secretariats Zimmer anberaumt zu welchem Unternehmungs- werck'sche Rrust-Bonbons, à Paquet 50 Pfg. die empfehblens-

luſtige eingeladen werden werthesten Hausmittel.Die Bedingungen der Lieferung werden im Termine bekannt gemacht S 7

werden. rMerſeburg, den 5. September 1879. F chKönigliche General Commiſſion. t Hand lung
Schul tz. Von jetzt ab empfehle böhmiſche Fluß-Karpfen, Hechte,Neubau des Domgymnaſinms zu Merſeburg. S Sleiben, ſowie Speiſe Fiſhe zu jedet adeeze Dortas

4 r. Dorias,Der Anſtrich der Fenſter und Fenſterbretter ſoll im Wege der öffent- Fiſcherſtraße Nr. 7.
lichen Submiſſion vergeben werden. Darauf bezügliche Offerten ſind ver-ſiegelt und gehörig bezeichnet bis zum 20. d. Mittags 11 Uhr, auf Diserne Oefen aller Art, als
dem Bureau des Unterzeichneten abzugeben, woſelbſt auch der Anſchlag unde Bedingungen bree ſind. s Kochofen mit und ohne Rückzug,

Merſeburg, den 8. September 1879. Kochröhren,
r Der Bauinſpector Danner. Rund- Heizofen,

R a Mk ſchlagt) ſoll VegulirFütöfen, n tt RDie Reparatur der Kirche zu Löſſen (auf ca. veranſchlagt) ſo ü atten eMontag den 15. d. Rachmittags 5 Ahr, an oft
im u e r m Lehrer 5 Jahn gin Ein ehlt ſt un

nd Bedingungen liegen beim Lehrer Herrn Zahn z iſicht a wn ß Die Kirchenverwaltung- empfieh turg C. F. Meister
n

h



Unter Bezugnahme auf unſere Bekanntmachung vom 8. Juli e-, Stück 81. des Kreisblatts, betreffend die Erſatzwahl der Kreistags Abge
ordneten bringen wir hierdurch das Verzeichniß der Ortſchaften des I. V. und VI. Wahlbezirks, deren Deputirte am Schluſſe des Jahres ausſcheiden,

zur öffentlichen Kenntniß. 1Verzeichniss IV.der Wahlbezirke für die Landgemeinden und die zum Wahlverbande derſelben gehörigen ſelbſiſtändigen Gutsbezirke, Gewerbetreibenden und

Bergwerksbeſitzer im Kreiſe Merſeburg. vv Zu dem Wahlbezirk gehören Der dieS Ei die ſelbſt S „Zumma der WahlbezirkS Einwoh 28S die Gemeinden. e ſtändigen S Einwohnerzabhl die Gewerbetreibenden und Bergwerksbeſitzer] wählt Bemerkungen

S derſelben Gutsbezirk S der Gemeinden Ab dnetS erſe et sbezirke. S u. Gutsbezirke. geordnete

I. 2 53. 4. 5 6 T 8. 9, unI. Paſſendorf Angersdorf 579 unBeuchlitz 310Schlettau 5058 erHolleben 845 Buſſe, Albert Mühlenbeſitzer.Benkendorf 123Delitz a/B. 913Dörſtewitz 323Röpzig 79Rockendorf 134Neukirchen 197 WHohenweiden 121 ſtRattmannsdorf 140 DörſtewitzRattmannsdorfer BraunkohlenJnduſtrie hCorbetha 254 Geſellſchaft. äSchkopau 285Knapendorf 197 stNetzſchkau 49 pBündorf 126 JMilzau 125 inBiſchdorf 162 bKleinlauchſtädt 93
Oberkriegſtädt 92Unterkriegſtädt 141Burgſtaden 131Kleingräfendorf 71

Schadendorf 114 SCracau 158Raſchwitz 93 sReinsdorf 116Wünſchendorf 99Oberclobicau 147Niederclobicau 321
Niederwünſch 341Großgräfendorf Strößen 563
Schotterey 507 2 be

V. Tollwitz 485Teuditz 506Kauern 211Ragwitz 164Zöllſchen 167 Zöllſchen, Be 11 178Ellerbach 56ſitzer BurkBothfeld 300 hardt.Schweßvwitz 109Michlit 153Röcken 223Goddula mit Veſta 634
Oebles Schlechtewitz 199

Kleincorbetha 293 erOeglitzſch 118Dehut a/S. 193

Oetzſch 172 STreben 110Nempitz 80Thalſchütz 112Rampitz 139Altranſtädt 426Großlehna 287Kleinlehna 113Kötzſchau 511Witzſchersdorf 166Schladebach 458

Summe 6985 396 1 tiVI. Großgöhren 192
Kleingöhren 173Stößvwitz 88Goſtau 127Starſiedel 331Söſſen 138Pobles 148Muſchwitz 427Söheſten 280Tornau 168Meuchen 283 nRahna 134 erCaja 166Kleingörſchen 309 oGroßgörſchen 507Eisdorf 274Theſau 151Sittel 188 FSeegel 114Peißen 78Scheidens 72Löben 80Hohenlohe 179 TKitzen 240Kleinſchkorlopp 181Großſchlorlopp 152
Zitzſchen 374Schkeitbar 220Räpitz 165Schkölen 249Thronitz 166Döhlen 98Meyhen 91Summe 6573 7573 2. eMerſeburg den 4. September 1879.

Kreis Ausſchuß des Merſeburger Kreiſes

von Helldorff. e



MöbelMagazin
Vul. Meer. Krieger Feipzig,

Peterſtraße 35 I. (Drei Noſen)
hält reichaſſortirtes Lager von Möbeln jeden Genres in allen Holzarten zu billigen feßen Preiſen unter Garantie. Reelle und coulante Be
dienung. Beſtellungen werden prompt ausgeführt.

Guano der Peruanischen Regierung.
In Ausführung der mit der Regierung von Peru am 7. Juni 1376 abgeschlossenen Contractes, betreffend die Consignation

und den Verkauf des pernanischen Guano, vom 1. November 1376 ab haben wir die Herren Schröder, Michaelsen G Co.
in Hamburg zu unsern alleinigen Agenten für den Verkauf

in Deutschland, Oesterreich, Holland und Scandinavien
ernannt. Verkaufspreise und Bedingungen werden rechtzeitig von genannten Herren zur Kenntniss gebracht werden.

London,den 15. September 1876. The Peruvian Guano Company lim.
5

eWir bringen hierdurch wiederholt zur öffentlichen Kenntniss, dass die Peruvian Guano Company, imited, in Lonäon,
welche nach Massgabe der bestehenden Verträge zur Zeit den nach Europa verschifften ächten Peru Guano empfängt, laut oben-
stehender Anzeige, uns zu ihren alleinigen Agenten für Deutschland, Oesterreich Lolland und Scandinavien ernannt
hat, dass demgemäss in den genannten Gebieten Keine Siürma, auss r uns, von der Peruvian Guana Company
ächten Peru Guano erhält und dass die genannte Compagnie keine mit den bestebenden Verträgen in Widerspruch
stehenden Importation gestattet wird.

Da wir nach Erledigung früherer Contracte Niemandem ausser den Herren Ohlendorff Co. n
Hamburg und Emmerich a. RBh., das Recht ertheilt haben den von uns bezogenen Guano aufzuschliessen und
in aufgeschlossenem Zustande zu verkaufen so werden diejenigen, welche aufgechlossenen Peru Guano zu kaufen
beabsichtigen, darauf aufmerksam gemacht, dass derselbe von den Herren Ohlendorſt Co. zu beziehen ist.

Ramburg, August 1379. Schröder, Michaelsen G Co.
S T e S 5Durch die Anzeige der Herren Schröder, Michaelsen Co. in Hamburg erachten wir die von der Firma II. H.
Salomonson in Rotterdam und Emmerich a. KRh. in jüngster Zeit wiederholt gegen uns gerichteten Angriffe völlig widerlegt,
so dass wir keine weitere Veranlassung haben, in eine Polemik mit genannter Firma einzutreten.

Hamburg nnd Emmoerich a. Rh.,

den 6. September 1879. Ohlendorſf G Co.
Aechte italien. Hühner, Freiwillige Feuerwehr.

h. Donnerstag den 11.beſte Winterleger, vorjährige u. diesjährige, per St. M. 2-- M. 3. Apell im Thüringer Hoſe September e. Abends 8 Uhr,
Geflügel Anstalt Oberurs el Tagesordnung Berichterſtattung der Abgeordneten über den Feuer-b. Frankfurt a/ M. wehrtag in Pößneck. e Das Sbereomgane

J Cuoe Sendung L e Donnerstag den 11. d. M. Abds.
8 Uhr. Tages-Ordnung: 1) AufnahmeGeſuche 2) Nachträgl.ff. Braunſchweiger -Actienbier, Bewilligung von Koſten 3) Antr, auf Verſicher. des Vereins Jnventars
4) Kaſſen Sachen 5) Regelung der Uebungeſtunden 6) Unterrichts

ff. Berliner Tivoli-Hier, Angelegenh. 7) Feſtſtellung des Ortes und der Tages Ordn. für die

o

3 nächſte Bezirks Verſamml.je 20 Fl. D Mk. g Die Herren Mitglieder werden um Einliefer. der
empfiehlt Heinr. Schultze jnn. Bibliothek- Stücke erg. erſucht. Der Vorſtand.

Bier Depöt.v Gesang- Verein.„Hä ckſelmaß chinen“, „Germania Unübertrefflich. Freitag den 12 Septbr. 7 Uhr Uebung in der Kaiſer WilhelmsHalle.

Bautrt, Sonnabend den 13. September, Abends 8
eutſches Reichspatent,ſehr leicht hen ar Hand und Maſchinenbetrieb, Uhr, Conf ren der Jnunnngs- V orſtände
Betrieb ohne Kammräder, im Ous en.
tadelloſer Schnitt, Tagesordnung Weitere Berathung und Beſchluß gegen den Zwang
mit Ausrücker, alſo vollſtändig gefahrlos, der Fortbildungsſchule.
vor feſtem Ankauf auf Probe gebend,liefern billigſt unter Garantie p ennd orf 9 m echani ſch es K 1 inſt t hea ter

Mutzſchen i. S. öhmemr im Caſinoſaal zu Merſeburg.
Vertreter geſucht, Heute e on r r Ganz neu eingerichtet: Dieräuter- Souci, oder: Der Hexenprozeß hierauf Abthei-Auf mein großes Lager lung griechiſcher Bilder in 4 h Worgnf gert

ict Freitag den 12. September. Die rot odertS wollener Strickgarne, S Freitag i er r et 237hen Huſaren- eder DasFeldmanöver; hierauf Bilder aus der deutſchefranzöſiſchen
nur aus den beſten deutſchen engliſchen Spinnereien, Kriegsgeſchichte.
erlaube mir ein hochgeehrtes Publikum ergebenſt aufmerkſam zu machen. Da wir Alles aufbieten werden den uns beehrenden Theatergäſten

Durch frühzeitige Abſchlüſſe iſt es mir möglich, bei beſter genußreiche Stunden zu bereiten ſo bitten wir um zahlreichen Beſuch.
Qualität bülligste Preiſe zu ſtellen. Achtungsvoll Achtungsvoll W. Penndorf und C. Decker.

M. Dürbeck EDLDehrlings-Geſuch.(Markt 12.) Zum baldigen Antritt ſuche ich einen Sohn achtbarer Eltern als

Lehrling. SDtto Schauer,Tann -Vnterricht, Merſeburg. früher M. Klingebeil.
(Zur vorläufigen Nachricht.) Ein tüchtiges Viehmädchen wird per 1. October zu micthen geſucht

Wie früher beginnt auch in dieſem Jahre mein Curſus im October. Unteraltenburg 27. e e
Das Nähere ſpäter Mit Hochachtung Schüler welche hieſige Schulen beſuchen wollen, finden gute Pen

W. Hoffmann, Tanzlehrer. ſion. Wo iſt zu erfragen in der Exped. d. Bl.
Ein junges Mädchen das die Landwirthſchaft erle ill,Im Sso00la en. i e e e re h e BeZ um V runnen fe ſt L. V. herzlichen Glückwunſch. Reinhold Halle aS.

in Dürrenberg, Husiten vor Naumburg.
Sonntag den 14. und Montag den 15. Septbr. von Nachm. 3 Uhr ab, Siterariſches.

CONCER T mit Gesangs- Vorträgen, e Waumgzäegtger von n e hinterJ aſſener Roman. I. Lieferung. it dem Portrait Karl Gutzkow's in Radirung.ausgeführt von der Damen Kapelle Roſcher aus Böhmen (Breslau, S. Schottländer 1879,.) Die überaus rührige Verlagshandlung hat n
es ladet freundlichſt ein G. Franer. nun wohl die intereſſanteſte Novität der Saiſon beſcheert das hinterlaſſene Werk



Gutz kow's! „Die Paumgärtner von Hohenſchwangau“ liegen in ihrer erſten Lieferung,
die geziert iſt mit dem wohlgetroffenen Porträt Karl Gutzkow's, vor uns wir behalten
uns eine eingehendere Würdigung des Werkes bis auf ſpäter vor, aber ſchon ſein An
fang zeigt uns, in welchem Geiſte es entſtanden. Ein Altmeiſter der deutſchen Literatur
hat daran geſchaffen es weht darin jener Hauch der Genialität, der keineswegs dem
Sturmesbrauſen gleicht ſondern der geſättigt iſt von den Erfahrungen eines reichen
und bewegten Lebens und nun nicht mehr titanenkräftig umgeſtalten ſondern nur be-
frucht end beleben will. Es wird ein echtes Gutzkow'ſches Buch ſein, das wir in Händen
halten leider iſt es zugleich auch ſein letztes! Wir meinen daß es faſt eine Ehren-
ſache des deutſchen Volkes iſt, dieſer letzten That eines ſeiner treueſten Geiſteshelden
die wohlverdiente Würdigung zu Theil werden zu laſſen. Das Werk erſcheint in 12
Lieferungen à 1 Mark, um ſeine Anſchaffung einem recht großem Kreiſe zu erleichtern.
Die Verlagshandlung hat ihr Möglichſtes gethan, wir hoffen daß unſer Volk nun das
ſeinige thun wird.

Ferdinand Gumbert, der bekannte deutſche Liedermeiſter, hat ſoeben im
Verlage von H. Erler in Berlin einen Geſangswalzer veröffentlicht unter dem
Titel: „Jm ſchönen Rheinland, am grünen Rheinſtrand“. Die Dich-
tung preiſt in ſchwungvoller Weiſe unſeren herrlichen Rheinſtrom, ſowie Leben und
Lieben am Rhein. Der Walzer ſelbſt iſt eine Muſtercompoſition und bietet die ſchönſten
Melodien. Es erſchienen Ausgaben für Sopran, für Alt, für Piano zu 2 und zu
4 Händen.

Lokales.
Herr H. E. hier ſchenkte der hieſigen landwirthſchaftlichen Winter-

ſchule eine ſehr werthvolle, aus 42 Proben in Glasverſchluß beſtehende
Sammlung künſtlicher Düngemittel.

Merſeburg, den 8. September. Eines der beachtenswertheſten
Fach Lehr Jnſtitute unſerer an gemeinnützigen Anſtalten ſo reichen
Provinz iſt zweifelsohne die land wirthſchaftliche Winterſchule zu Merſe-
burg. Nicht allein, weil ſie ſich einer ausgezeichneten Leitung und vor-
züglicher Lehrkräfte erfreut, ſondern auch wegen der Eigenthümlichkeit
ihrer Entwickelung aus ſich ſelbſt zu ihrer jetzigen Blüthe. Das Inſtitut
iſt ein Kind unſeres landwirthſchaftlichen Kreis Vereins und wurde
(wenn wir nicht irren im Jahre 1868) durch den damaligen Director
des Vereins, Regierungs Rath Jordan, unter mannigfachen Schwierig-
keiten gegründet. Unter Schwierigkeiten deshalb, weil man allein auf
Geldſpenden der einzelnen Vereins Mitglieder angewieſen war. Der
erſte Curſus zählte, wie zu erwarten, nur eine kleine Schülerzahl, die
ſich aus dem engeren Umkreiſe recrutirte. Die glänzenden Reſultate
jedoch, welche im Schluß Examen ſich zeigten, erregten ſehr bald die
Aufmerkſamkeit höheren Ortes und in weiteren Kreiſen. Die Anſtalt
arbeitete beharrlich weiter, die Schülerzahl wuchs von Curſus zu Curſus,
das ſteigende Jntereſſe höheren Orts bethätigte ſich durch namhafte Geld
zuſchüſſe, und bald waren es nicht blos Söhne unſeres engen Vater-
landes, die aus dieſer Schule Wiſſen ſchöpften, ſondern auch junge Land-
wirthe aus entfernten Landen, wie die ſtatiſtiſchen Berichte der Anſtalt zur
Genüge nachweiſen. Und ſo eröffnet denn die Winterſchule im October
d. J. ihren XI. Curſus, zu dem, wie wir mit Freuden vernehmen, ſchon
zahlreiche Anmeldungen eingegangen ſind. Um Einiges über die Ein
richtung dieſes Jnſtituts mitzutheilen, ſo ſei geſagt, daß in demſelben
8 Lehrer wirken. Es werden wöchentlich 35 Stunden Unterricht ertheilt.
Der Lehrplan enthält nur Fachwiſſenſchaften, welche dem Landmann der
heutigen Zeit abſolut nöthig ſind (wenn er nämlich vorwärts ſtrebt),
frei von aller unnützen Gelehrſamkeit, rein rationell. Die Eintheilung
zwiſchen Arbeit und freier Zeit der Zöglinge iſt eine richtige, klar über-
legte. Die jungen Leute müſſen tüchtig arbeiten, denn das iſt nöthig,
um etwas zu lernen, aber ſie werden nicht überbürdet. Die Schul-
Disciplin iſt eine ſtrenge aber gerechte. Die ſittliche Führung der Schüler
wird auch außer der Klaſſe von den Lehrern überwacht. Dieſe Ein-
richtungen und Eigenſchaften der Schule dürften den Werth derſelben
genugſam kennzeichnen. Wünſchen wir dieſer ausgezeichneten Lehr Anſtalt
eine fortgeſetzte gedeihliche Entfaltung aus vollem Herzen. Wir möchten
aber auch den Vätern und Vormündern junger Landwirthe, welche
wünſchen daß ihre Söhne oder Mündel nicht blos auf dem Niveau des
Gewöhnlichen ſtehen bleiben, ſondern die Landwirthſchaft rationell und
nicht mechaniſch erlernen ſollen, dieſe practiſche Schule recht dringend

empfehlen. VV.Merſeburg, den 10. September c. Nach viermonatlicher Pauſe
hielt geſtern Abend der hieſige Bürgerverein für ſtädtiſche Jntereſſen
unter zahlreicher Betheiligung ſeiner Mitglieder ſeine erſte Verſammlung
im Tivoli hierſelbſt wieder ab. Nachdem dieſelbe von dem Herrn Vor-
ſitzenden mit einigen Begrüßungsworten eröffnet worden war, wurden
zunächſt von demſelben einige geſchäftliche Mittheilungen gemacht. Die-
ſelben betreffen außer Anſchaffung reſp. Aufſtellung eines Fragekaſtens
im Vereinslokale, neuen Beitrittserklärungen c. beſonders die Antworten
des hieſigen Magiſtrates auf die ſeiner Zeit ſeitens des Vereinsvorſtan-
des an denſelben gerichteten Geſuche, bezüglich der Beleuchtung des Turn-
platzes und der „Rathsgefälle“ Jm Bezug auf Erſtere erachtet es der
Magiſtrat in ſeiner Antwort vom 27. Juli e. zur Zeit nicht für
zweckmäßig, den Turnplatz zu erleuchten, da eine Aende-
rung der Anlage in Ausſicht ſtehe. Die Verſammlung ſieht
durch dieſe Antwort die Angelegenheit als erledigt an. Jm Bezug auf
die ſogenannten „Rathsgefälle“ theilt ferner der Magiſtrat unter dem 4.
Auguſt e. mit, daß dieſelben im Weſentlichen Reallaſten
ſeien und auf alten Privilegien und Stadtrechten be-
ruhten. Jm Betreff dieſer Antwort ſchlägt der Vorſtand der Ver-
ſammlung vor, mit Rückſicht darauf, daß die Privilegien nicht näher
bezeichnet ſind, nochmals an den Magiſtrat und, in Erweiterung, auch
an das Stadtverordneten -Collegium ein Geſuch zu richten mit der Bitte,
dieſe Gefälle gänzlich zu beſeitigen und den Ausfall derſelben durch
anderweitige Communalabgaben zu decken. Dieſer Vorſchlag wird von
der Verſammlung angenommen. Hierauf wurde zum zweiten Gegenſtande
der Tagesordnung Beſprechung wegen der in dieſem Jahre ſtattfindenden
Stadtverordneten- Wahlen übergegangen. Der Vorſtand ſchlägt der Ver
ſammlung in dieſer Angelegenheit vor, die Sache dadurch anzuregen und zu
fördern, daß aus der Mitte des Vereins eine Anzahl von Vertrauensmännern
gewählt werde, welche die Aufſtellung einer Canditatenliſte zur nächſten
Stadtverordnetenwahl in die Hand nehmen und ſodann einer allgemeinen
Verſammlung von Wählern hieſiger Stadt Vorſchläge zu machen habe.

Die Verſammlung ſchließt ſich auch dieſem Vorſchlage des Vorſtandes
an, nur wird unter faſt allgemeiner Zuſtimmung derſelben von mehreren
Seiten gewünſcht, daß, bevor die Vertrauensmänner ihre Vorſchläge
einer allgemeinen Verſammlung unterbreiten, dieſelben zuvor in einer
Vereinsverſammlung zur Kenntniß der Mitglieder zu bringen. Auf
mehrſeitigen Vorſchlag aus der Mitte der Verſammlung, den die Letztere
genehmigt, ſoll jenes Vertrauens-Comité aus dem Vorſtande und ander
weitigen 5 noch zu wählenden Vereins Mitgliedern beſtehen. Dazu
gewählt werden die Herren Klingebeil, Rabe, Weißen, Beyer und Leuer,
welche die Wahl ſämmtlich annehmen. Es wurden ſodann zum 3. Gegen-
ſtande der Tagesordnung, Mittheilungen aus dem ſtädtiſchen Verwaltungs-
Berichte pro 1878/9 geſchritten. Referent, Herr Secretair Bethmann,
will der Verſammlung nur mittheilen, was ihm im Bericht beſonders
aufgefallen iſt. Als ſolche auffällige Punkte werden von ihm die Waſſer-
leitungsfrage, die Beſtrafungen wegen unterlaſſener Straßenreinigung,
reſp. Straßenverunreinigung und die Gasanſtalt bezeichnet. Anknüpfend
an dieſe drei Punkte ſtellt Herr Referent entſprechende Anträge, von
denen jedoch der die Straßenreinigung e. betreffende bei der Discuſſion
wieder von ihm zurückgezogen wurde. Der Antrag, bezüglich der Waſſer-
leitungsfrage, geht dahin, dieſe Angelegenheit auf eine der
nächſten Tagesordnungen des Bürgervereins zu ſetzen.
Bei eröffneter Discuſſion wird auf Vorſchlag aus der Mitte der Ver-
ſammlung eine Commiſſion von 5 Mitgliedern, beſtehend aus den Herren
Rabe, Pfeiffer, Graul, Schönberger und Hüthel, gewählt, welche für die
nächſte Vereins Verſammlung die Frage, ob das Bedürfniß einer
Waſſerleitung für unſere Stadt vorliege, näher erörtern ſoll.
Der Antrag des Referenten bezüglich der Gasanſtalt geht dahin, der
Verein möge geeigneten Ortes beantragen, zu prüfen,
ob nicht noch Bedürfniſſe bei der allgemeinen Gasbeleuch-
tung zu befriedigen ſeien und, wenn nicht, den größeren
Gasconſumenten noch einen höheren Rabatt bewilligen.
Jn der Discuſſion wird dieſer Antrag von der Verſammlung in etwas
veränderter Form und zwar ſo angenommen, der Verein möge an
die zuſtändige Jnſtanz mit Rückſicht auf die bedeutenden
Ueberſchüſſe der Gasanſtalt das Geſuch richten, den Gas-
preis zu ermäßigen. Hierauf wurde die Verſammlung durch den
Herrn Vorſitzenden geſchloſſen.

HKuv ver zyrovinz un vwmngtzegeno.
Bernburg, 7. September. Unſere ſchöne große herzogliche Saal-

mühle exiſtirt nicht mehr. Heute früh gegen 3 Uhr brach in der zu
derſelben gehörigen kleinen Graupenmühle Feuer aus, das mit großer
Macht um ſich griff, die danebenſtehende alte Graupenmühle, ſowie die
große Mühle ſammt den LoheSpeicher ergriff und in Zeit von zwei
Stunden alles total zerſtörte, ſo daß nur die nackten Wände und von
dieſen, auch nur ein Theil, der Giebel ſtehen blieb.

Zörbig, 6. September. Jn dieſen Tagen fand man in der Feld-
flur des benachbarten Dorfes Löberitz eine junge Frauensperſon im
Alter von etwa 23 bis 24 Jahren als Leiche vor. Neben derſelben
lag ein neugeborenes Kind, das ebenfalls todt war. Ob hier ein Mord
und Selbſtmord vorliegt, oder ob die junge Frauensperſon infolge der
Entbindung geſtorben, iſt bislang noch nicht conſtatirt worden.

Wermiſchtes
Wie aus Königsberg mitgetheilt wird, iſt dort nach der Ankunft

des Kaiſerpaares im Gepäck der Kaiſerin ein Koffer mit nothwendigen
Garderobeſtücken vermißt worden.

(Moltke als Feſtzügler.) Die „Oſtpreuß. Ztg.“ berichtet aus
Königsberg, 5. September: General -Feldmarſchall Graf Moltke kam
heute geraume Zeit nach den Majeſtäten von der Parade, und zwar
als die Gewerke ſchon ſich zum Abmarſch in Bewegung geſetzt hatten.
Anfänglich verſuchte der Kutſcher nebenher zu fahren die ſich mehr und
mehr ſtauenden Menſchenmaſſen ſchoben aber förmlich das Fuhrwerk in
vie Kolonne hinein. Wohl oder übel mußte alſo unſer gefeierter Gaſt
den Aufzug der Gewerke mitmachen und dabei fügte es der Zufall, daß
der große Zimmerer und Waffenſchmied des Deutſchen Reiches zwiſchen
unſeren Zimmerleuten und Schmieden fuhr. Freundlich grüßend, wenn
auch vielleicht innerlich weniger über den Zeitverluſt erfreut, erwiderte
der Feldmarſchall die Beifallsrufe des Publikums.

Ein überwältiges Zeugniß von Zärtlichkeit legte kürzlich in Weſel
ein Ehegatte, der ſeine theure Ehehälfte in einer Gerichtsverhandlung
vertheidigte, an den Tag. Seine Ehegattin wurde nämlich zu 8 Tagen
Gefängniß verurtheilt mit weinerlicher Stimme bat er nun den Gerichts-
hof, man möge ihm geſtatten, für ſeine Frau die Strafe zu verbüßen.
Dieſes Anſinnen wurde ihm gedoch abgeſchlagen mit dem Bemerken, wer
geſündigt habe, müſſe auch perſönlich die Strafe dafür erleiden.

Berlin. Ein Ueberfall. Der Kaufmann D. in der Oranienſtr.
hatte vor mehreren Monaten eine arme Verwandte, ein junges Mädchen,
zu ſich ins Haus genommen. Vor einigen Tagen erkrankte das Mädchen.
Es klagte über heftige Kopfſchmerzen und leichte Fieberanfälle, ſo daß
der Hausarzt der Familie zu Rathe gezogen werden mußte. Derſelbe
verordnete Beruhigungsmittel. Jn der Nacht zum Sonntag die
D.ſchen Eheleute ſchlafen in einem Vorderzimmer, während die Ver-
wandte in dem daranſtoßenden Alkoven ſchlief da erwachte Herr D.
plötzlich durch ein eigenthümliches Geräuſch. Noch im Halbſchlummer
vernahm er unartikulirte Laute und ein dumpfes Stöhnen. Jm Moment
war er auch munter und hatte Licht gemacht. Da ſah er zu ſeinem
Schrecken ſeine Verwandte im Nachtgewande im Kampfe mit ſeiner im
Bette liegenden Frau. Die plötzlich vom Jrrſinn befallene Perſon hatte
im Schlaf die Frau D. überfallen und hatte verſucht, ſie zu würgen.
D. verſuchte die Tobſüchtige vom Bett zurückzuziehen. Es gelang ihm
dies jedoch erſt, nachdem das Dienſtmädchen mehrere Hausbewohner her
beigeholt hatte. Die Kranke, welche entſetzlich tobte und lärmte, konnte
erſt nach längerer Zeit überwältigt und unſchädlich gemacht werden. Vor
läufig wird die ſo urplötzlich Erkrankte im Hauſe ihres Verwandten be-
handelt. Frau D. iſt durch den nächtlichen Ueberfall ſchwer erkrankt.

(Hierzu zwei Beilagen.)
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Beilage zum 109. Stück des Merſeburger Kreisblatts 1879.

Bericht über die Sitzung der Stadtverordneten
vom 8. September 1879.

Vor Eintritt in die Tagesordnung theilte der Herr Vorſitzende fol
gende Schreiben des Magiſtrats zur Kenntnißnahme mit:

1) daß der Prozeß der Thüringiſchen Eiſenbahn Geſellſchaft
die hieſige Stadtgemeinde endgültig zu Gunſten der Letzteren entſchieden
worden iſt;

2) daß der Herr RegierungsPräſident zu den Koſten der Pflaſte-
rung und Trottoiriſirung der Nußbaum Allee 12,000 Mark aus den
Revenüen Ueberſchüſſen der Sparkaſſe genehmigt hat und

3) daß der Herr Beigeordnete Otte zum zweiten Curator für die
Kämmereikaſſe und zum Kaſſen Reviſor bezüglich der ordentlichen Re-
viſionen der Spar und Kämmereikaſſe c. ernannt worden iſt.

Die Tagesordnung wurde nun erledigt wie folgt:
4) die königliche Regierung hat bezüglich der von den ſtädtiſchen

Behörden beſchloſſenen neuen Verwaltungsordnung für die Stadt-Haupt-
kaſſe nur die Geſchäftsvertheilung des Sparkaſſen-Rendanten in einzelnen
Punkten bemängelt. Die Erinnerungen bezüglich des Sparkaſſen Ren-
danten hält der Magiſtrat für ſachgemäß und hat beſchloſſen, danach
die Geſchäftsvertheilung deſſelben zu ergänzen reſp. abzuändern, dem-
nächſt aber die Verwaltungsordnung nebſt Geſchäſtsvertheilung für die
Kaſſenbeamten in Kraft treten zu laſſen. Er bittet die Verſammlung
um ihr Einverſtändniß, welches auf den Antrag des Referenten Nitzſche
ertheilt wird.

5) Der Umſtand daß das Ortsſtatut für die bauliche Erweiterung
der Stadt Merſeburg vom 23. Februar 1877, wie ſich namentlich aus
den Entſcheidungen des königlichen Oberverwaltungsgerichts ergeben hat,
mit den Beſtimmungen des Geſetzes vom 2. Juli 1875 nicht überall im
Einklange ſteht, ſowie ferner die Nothwendigkeit, die Erfüllung der Ver-
pflichtung der Anbauer in dem Falle, daß neue Straßen oder Straßen-
theile, an denen angebaut wird, erſt ſpäter für den Verkehr fertig ge-
ſtellt werden, zu ſichern, hat uns veranlaßt, ein neues derartiges Orts-
ſtatut zu entwerfen, welches die Billigung der Bau Deputation und die
Genehmigung des Magiſtrats erhalten hat. Daſſelbe beſchränkt ſich faſt
lediglich auf Wiederholung der geſetzlichen Beſtimmungen ſchließt auch
wieder, wie das vorige, die vom Geſetz zugelaſſene Verpflichtung den
Anbauern zur Beſchaffung auch der Beleuchtung und zur Unterhaltung
der Straßenanlage bis zu einem Zeitraume von 5 Jahren aus. Da-
gegen ſieht es vor, daß beim Anbau an noch nicht fertige Straßen der
Unternehmer die Verpflichtung zum Erſatz der Straßenanlagekoſten durch
Eintragung in das Grundbuch oder durch Caution ſicher ſtellt. Der
Magiſtrat erſucht die Verſammlung um Genehmigung des Ortsſtatuts.
Stadtverordneter Witte ſtellt den Antrag, das Statut in einer gemiſch-
ten Commiſſion nochmals durchzuberathen. Dieſer Antrag wird ab-
gelehnt. Der Antrag des Referenten Grube auf Genehmigung des
Statuts wird genehmigt.

6) Der Vorſtand der Volksbibliothek hat Behufs Vergrößerung der
Bibliothek an den Magiſtrat die Bitte gerichtet, ihm aus dem Reſerve
fonds der Sparkaſſe einen Beitrag von 100 Mark zu bewilligen. Ma-
giſtrat hat beſchloſſen dieſen Betrag einmalig aus genannten Fonds zu
bewilligen und erſucht die Verſammlung um Genehmigung, welche auf
den Antrag des Referenten Reichelt ertheilt wird.

7) Es hat ſich herausgeſtellt, daß die Beleuchtung des Neumarktes
während der Nachtzeit durch die auf der Neumarktsbrücke befind.iche
Laterne ungenügend iſt. Die Gas Deputation ſchlägt vor, die am
Hauſe des Schmiedemeiſters König vorhandene Laterne während der
Nachtzeit brennen zu laſſen. Der Magiſtrat genehmigt dieſen Vorſchlag
und erſucht die Verſammlung um ihr Einverſtändniß, welches auf den
Antrag des Referenten Blankenburg ertheilt wird.

8) Zu der Vorlage: Genehmigung des Vebauungs und Flucht-
linienplans Section V umfaſſend das Terrain von der Dammſtraße,
Hälterſtraße, Unteraltenburg, von der Hälterſtraße bis zur neuen Straße
an der Kinderſchule, Georgſtraße, Dom bis zum Schulweg und Brau-
hausſtraße, ſtellt Stadtverordnete Witte den Antrag, die Beſchlußfaſſung
über dieſen Gegenſtand bis zur nächſten Sitzung auszuſetzen. Dieſer
Antrag wird angenommen. Es kann während dieſer Zeit der Plan von
den Mitgliedern der Verſammlung im Communalbüreau zur Orientirung
eingeſehen werden.

9) Der Zimmermann Sehiele hat ſich bereit erklärt, ſein Haus-
grundſtück Hälterſtraße Nr. 2. für 4350 Mark an die Stadt-
gemeinde zu verkaufen. Das Haus ſoll zur Verbreiterung der Straße
dienen. Die Bau Deputation empfiehlt das qu. Haus zum Ankauf,
auch hat Schiele den Kaufpreis auf 4125 Mark ermäßigt. Der Ma-
giſtrat iſt bereit, auf den Ankauf des Hauſes für dieſen Preis einzu
gehen und ſchlägt vor, denſelben aus dem Beſtande der aufgeſammelten
Communalſteuern der Thüringiſchen Eiſenbahn Geſellſchaft zu entnehmen.
Die Verſammlung genehmigt den Ankauf auf den Antrag des Referenten
Meiſter.

Hierauf geſchloſſene Sitzung.

Politiſche Rundſchanu.
Kaiſer Wilhelm hat am 6. Vormittags dem Corpsmanöver in

der Gegend von Trenk, nordweſtlich von Königsberg, beigewohnt und
iſt von 11 bis 12, Uhr den militairiſchen Bewegungen bei verſchiedenen
Truppentheilen zu Pferde gefolgt. Die Kaiſerin wohnte dem Manöver
zu Wagen bei. Nachmittags empfing die Kaiſerin die Damen des oſt-
preußiſchen Adels, ſowie eine Anzahl höherer Offiziere und Beamten.
Um 5 Uhr fand ein 380 Gedecke zählendes Diner in Moskowiter-
Saale des Königl. Schloſſes ſtatt, zu welchem die Spitzen der Civil-
behörden geladen waren. Der Kaiſer brachte bei Tafel folgenden Trink-
ſpruch aus: „Die KaiſerinKönigin und Jch haben mit freudigem Gefühle
Oſtpreußen und die alte Krönungsſtadt, welche für Uns ſo reich an Er-
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innerungen iſt, wieder betreten. Mir ſind dieſe Gefühle der verſchiedenſten
Art und der Wechſel der Geſchicke im Leben nirgends wie hier lebhafter
entgegengetreten; denn Jch war hier in der Zeit der größten Noth des
Vaterlandes und dann erlebte ich hier den größten Glanz Meiner
irdiſchen Laufbahn. Die Freudigkeit, mit der Wir hier empfangen
worden, giebt Zeugniß von der patriotiſchen Geſinnung, in welcher Stadt
und Land zu allen Zeiten ſich in freudiger Opferwilligkeit hervorragend
gezeigt haben. Jch erhebe daher Mein Glas und trinke auf das Wohl
von Oſtpreußen und der Stadt Königsberg.“ Der Oberpräſident v. Horn
richtete hierauf an den Kaiſer eine längere Anſprache, in welcher er dem
dankbewegten Gefühle für die ausgeſprochene Huld und Gnade warmen
Ausdruck gab. Am 7. wohnten der Kaiſer und die Kaiſerin dem
Gottesdienſt in der Schloßkirche und Mittags dem Geſangsvortrag der
muſikaliſchen Akademie im Schloſſe bei. Nachmittags begaben ſich die
Majeſtäten nach Metgethen zu dem daſelbſt abgehaltenen OffizierPferde-
rennen und um 6 Uhr zu dem vom Provinzial Verband Oſtpreußens
in der Börſe veranſtalteten Feſtdiner. Am 8. früh 9 Uhr begann
das Feldmanöver auf dem Terrain weſtlich von Wargen, welchem der
Kaiſer zu Pferde auf einer Anhöhe in der Nähe von Preil beiwohnte.
Nach der bei Poleppen abgehaltenen Kritik kehrte der Kaiſer um 11 Uhr
Nachmittags nach Königsberg zurück. Abends wohnten der Kaiſer und
die Kaiſerin mit den Königl. Prinzen und ihrem Gefolge dem von der
Stadt gegebenen Feſte in der „Flora“ auf dem Hufen bei. Bei der
Ankunft in dem glänzend erleuchteten Garten wurden die Majeſtäten
von den nach Tauſenden zählenden Anweſenden enthuſiaſtiſch begrüßt.
Ebenſo hatte ſich auf dem Wege vom Schloſſe nach dem Hufen ein
äußerſt zahlreiches Publikum aufgeſtellt, welches den Kaiſer und die
Kaiſerin mit ununterbrochenen Zurufen empfing. Die Kaiſerin verließ
wegen ihrer auf Abends 10 Uhr feſtgeſetzten Abreiſe nach Berlin das
Gartenfeſt früher, als die übrigen hohen Herrſchaften.

Der Kronprinz und Prinz Wilhelm beſuchten in Königsberg
am 7. den von den Studirenden der Univerſität veranſtalteten Feſt
commers im Schützenhauſe. Die Rede des Kronprinzen auf die vom
Vorſitzenden des Feſtcommerſes gehaltene Anſprache wurde mit ſtür-
miſchen und begeiſterten Zurufen aufgenommen.

Der „R. und St. Anz.“ veröffentlicht ein neues Reglement über
die Ausführung der Wahlen zum Hauſe der Abgeordneten
vom 11. Juli 1879.

Ausland.
Der Kaiſer von Oeſterreich iſt am 7. in Linz eingetroffen, um

dem daſelbſt veranſtalteten Volksfeſte beizuwohnen und die mit dem
letzteren verbundene Ausſtellung perſönlich zu eröffnen. Nach dem feier-
lichen Empfang durch die Behörden und die Geiſtlichkeit, die Deputationen
und Corporationen von ganz Ober-Oeſterreich, begab ſich der Kaiſer
nach dem Volksfeſtplatze, woſelbſt der Präſident des Feſtcomites eine
huldigende Anrede an den Kaiſer richtete. Der öſterreichiſche Handels
miniſter empfing am 6. eine Deputation öſterreichiſcher Montan-Eiſen-
induſtrieller und erkannte derſelben gegenüber an, daß dieſe Jnduſtrie
eines beſonderen Schutzes bedürfe wegen der Verſchiedenheit der Pro-
duction im Vergleich mit Deutſchland. Weiter erklärte der Miniſter,
er müſſe im Jntereſſe der geſammten Induſtrie den dieſſeitigen Zolltarif
als unverrückbare Grundlage annehmen, deſſen Anerkennung als Minimal-
tarif er anſtreben werde. Eine einheitliche Behandlung des Eiſenbahn-
tarifweſens ſei in Oeſterreich unausführbar, die Löſung dieſer Fragen
müſſe von Fall zu Fall erfolgen. Der rumäniſche Miniſter des Aus-
wärtigen, Boerescu, hatte am 5. eine zweiſtündige Conferenz mit dem
Grafen Andraſſy und iſt am 6. nach Rom abgereiſt, von wo er nach
Bukareſt zurückzukehren beabſichtigt. Laut Meldungen aus Serajewo
iſt der Feldzeugmeiſter Herzog von Württemberg am 6. mit ſeinem
Generalſtabschef, Oberſt Albori, über Gorazda nach Cajnica aufgebrochen,
um den unmittelbar bevorſtehenden Einmarſch der öſterreichiſchen Truppen
in den Sandſchak von Novibazar zu leiten.

Der engliſche Krieg gegen Afghaniſtan hat ein furchtbares Nach-
ſpiel erhalten. Das entſetzliche Gemetzel vom 2. November 1841, welches
den erſten afghaniſchen Krieg ſo grauenvoll beſchloß, hat in der Er-
mordung der engliſchen Geſandtſchaft in Kabul eine Wiederholung erfahren.
Die zuerſt über dieſe Vorgänge aus Simla in London eingetroffenen
Nachrichten meldeten: Von aufſtändiſchen afghaniſchen Regimentern,
die ihren rückſtändigen Sold verlangten, wurde am 3. d. M. ein Angriff
auf die engliſche Geſandtſchaft in Kabul gemacht. Der Emir ſuchte den
Aufſtand zu beſchwichtigen und ſandte ſeinen eigenen Sohn und mehrere
andere Perſonen an die Aufſtändiſchen ab, aber die erregte Menge ließ
gar nicht mit ſich verhandeln, der Aufenthaltsort des Emirs ſelbſt wurde
von den Aufſtändiſchen belagert, der Angriff auf die engliſche Geſandt-
ſchaft wurde am Mittwoch den ganzen Tag hindurch fortgeſetzt. Am
Abend dieſes Tages kam eine Feuersbrunſt zum Ausbruch. Das Schickſal
des Majors Cavagnari und der anderen zur engliſchen Geſandtſchaft
gehörigen Perſonen iſt bis jetzt unbekannt. Es iſt Befehl gegeben, daß
die in der Nähe befindlichen engliſchen Truppen ſofort nach Kabul
marſchiren und daß eine allgemeine Truppenconcentrirung in der Richtung
des afghaniſchen Gebiets ſtattfinden ſoll. Am 7. trafen neue Meldungen
in London ein, welche die Unglücksbotſchaft beſtätigten. Jn Alikhail
waren 8 Eingeborene angekommen, um anzuzeigen, daß ſie die Leichen
mehrerer in Kabul getödteter engliſchen Offiziere geſehen und daß 9 Mann
indiſcher Soldaten ſich durch die Flucht gerettet hätten. Der Emir ver-
lange Hülfe von den Engländern. Ferner erhielt Lady Cavagnari in
Edinburg am 7. Abends ein Telegramm des Vicekönigs von Jndien,
welches meldet, daß ihr Gatte der Secretair Jenkins, Dr. Kelley und
Lieutenant Hamilton mit der ganzen aus 67 Mann beſtehenden Escorte
der engliſchen Geſandtſchaft in Kabul nach verzweifelter Gegenwehr
getödtet worden ſind. Begreiflicherweiſe iſt ganz England durch dieſe
Nachrichten in die größte Beſtürzung verſetzt. Die am Montag er



ſchienenen engliſchen Zeitungen fordern ſchleunige und ſtrenge Ahndung
des Vorganges in Kabul. Die „Times“ führt aus, was zu geſchehen
hat und meint, die allgemeine Situation ſei dadurch nicht verändert und
liefere keinen neuen Beweggrnund für eine Annexion von Afghaniſtan.
England werde an der Politik feſthalten, welche den Beifall der öffent-
lichen Meinung gefunden habe. Jn der Grafſchaft Kings-Countz in
Jrland haben in Folge unaufhörlichen Regens ſeit Sonnabend große
Ueberſchwemmungen ſtattgefunden, das Heu und der Hafer auf den
Wieſen und den Feldern wurden weggeſchwemmt, auch der ſonſtige
Schaden an Gebäuden und Grundſtücken iſt ſehr erheblich. Jn der
Grafſchaft Monmouth in England hat die Getreideernte durch ſtarke
Regengüſſe in den letzten Tagen gleichfalls vielen Schaden erlitten.

Die ſpaniſchen Cortes werden aller Wahrſcheinlichkeit nach am
3. November zuſammentreten. Vorher wird auch die Hochzeit zwiſchen
dem König Alfons und der öſterreichiſchen Erzherzogin nicht ſtattfinden.

Nach einer in NewYork eingegangenen Depeſche aus Havanna vom
3. d. hat die ſpaniſche Regierung die Mittheilung dorthin gelangen laſſen,
daß ſie zur Aufrechterhaltung der Ruhe auf Cuba unvorzüglich Truppen
in Stärke von 20000 Mann und die erforderlichen Geldmittel ſenden werde.

Der Kaiſer von Rußland iſt am 7. in Livadia eingetroffen.
An Stelle des bisherigen ruſſiſchen Botſchafters Fürſten Lobanoff, welcher
als Botſchafter nach London geht, iſt der bisherige Geſandte in Athen
Saburow zum Botſchafter in Conſtantinopel ernannt worden. Zum
Botſchaftsrath bei der Conſtantinopeler Botſchaft wurde der erſte Dra-
goman derſelben Onvu ernannt.

Die rumäniſche Deputirtenkammer hat am 8. die Debatte über
den Comitoebericht, betr. die Reviſion der Verfaſſung, auf nächſten Mon-
tag vertagt, da der Miniſter des Auswärtigen Boerescu, welcher ſich
nach Rom begeben hat, erſt Ende dieſer Woche zurückkehren wird.

Die Pforte hat dem öſterreichiſchungariſchen Botſchafter ihr Ent-
gegenkommen bei der Beſetzung von Novibazar bekunden laſſen. Als
ſolches wird ausdrücklich von Savfet Paſcha die Entſendung Husni
Paſcha bezeichnet, welcher angewieſen iſt, die in Novibazar einrückenden
Truppen zu begleiten. Auch den übrigen türkiſchen Behörden des Diſtricts
von Novibazar iſt aufs Neue der Befehl des Sultans gegeben worden,
dem Vormarſche der öſterreichiſchungariſchen Truppen möglichſten Vor-
ſchub zu leiſten. Wie nun Wiener und Peſter Blättern gemeldet wird,
haben die letzten Beſchlüſſe der europäiſchen Commiſſion Alcko Paſcha
beſtimmt von dem Poſten eines General Gouverneurs von Oſtrumelien
zurückzutreten. Er fürchtet, daß die Auflöſung der Turnvereine eine
heftige Gährung in der bulgariſchen Bevölkerung hervorrufen werde und
glaubt nicht in der Lage zu ſein, die Verantwortlichkeit für die zu er-
wartenden Folgen auf ſich zu nehmen. Vorläufig hat Aleko dieſe Er-
klärung erſt den Mitgliedern der Commiſſion abgegeben. Seit dem
15. Auguſt vollzieht ſich übrigens ununterbrochen ein Zuzug türkiſcher
Truppen von Conſtantinopel nach dem Adrianopeler Vilajet. Der Sultan
ſoll beabſichtigen zur Aufrechterhaltung des ottomaniſchen Anſehens und
Niederhaltung von Auflehnungsgelüſten Oſtrumelien mit einer größeren
Truppenmacht zu beſetzen.

Anfang und Ende.
Erzählung von Zos von Reuß.

(Fortſetzung.)
„Endlich, endlich ſehen wir uns wieder, Mademoiſelle!“ begann

Mr. Arthur deutſch, aber mit echt franzöſiſchem Accent. Ja es wollte
Eva erſcheinen, als ob derſelbe ſich gegen ehemals noch vermehrt habe.
„O, Mademoiſelle, wenn ſie wüßten, wie oft ich Pläne gemacht habe,
um den Ort wiederzuſehen, wo ich ſo unſäglich elend, und doch ſo
glücklich war!“

„Sie wohnen nun wieder in Mühlhauſen unterbrach Eva ſeine
Rede. „Ach mein Gott, Sie ſind ja nun wirklich mein Landsmann
geworden ſetzte ſie innerlich jubelnd, aber äußerlich gedämpft hinzu.

Wie ſonderbar! An die ſich im Laufe der Zeit durch den fran-
zöſiſch- deutſchen Friedensſchluß vollzogene Veränderung ſeiner Nationa-
lität hatte ſie im Laufe der ſechs Jahren ihrer Trennung gar nicht ge-
dacht. Es blieb eigentlich ganz natürlich. Was ging ſolcher äußere
Umſtand im Grunde genommen ſie an? Er war einſt ihr Freund ge-
worden, als ſich die Völker mit dem Schwerte gegenüberſtanden. Ein
Strohhalm hatte genügt, um die trennende Kluft zu überbrücken und ſich
von Herz zu Herzen zu finden. So war es geweſen und ſo war es
geblieben!

Mr. Arthur Taubert ward plötzlich ſehr ernſt.
„Sie irren Mademoiſelle!“ ſagte er gedämpft. „Allerdings iſt

Papa deutſchen Stammes, aber er haßte Deutſchland und optirte für
Frankreich!“

„So iſt er ansgewandert?“ frug Eva überraſcht und eigentlich
erſchrocken.

„Ja, ſchon vor fünf Jahren. Jch ging ungern hinweg aus dem
Lande, wo ich geboren aus der Stadt, wo ich die glücklichſte Kind-
heit verlebt! Aber ich vermochte nicht, mich abermals von ihm zu
trennen, und ſo gingen wir, wie immer, mit einander! Wir wandten
uns zuerſt nach Lyon, dem Centrum unſeres ausgedehnten Seidenwaaren-
geſchäftes. Jn ganz Frankreich hat die Firma Maingeon, Taubert und
Co. einen guten Klang, ja weit über Frankreich hinaus. Später
gingen wir nach Paris, um ganz dort zu bleiben.

„Den deutſchen Antheil unſerer Geſchäftsfirma übergab Papa einen
Untergebenen, einem andern Alſacien, der zurückgeblieben war in unſerer
ſchönen den Siegespreis bildenden Heimath Eva ſah verwundert,
ja ein wenig betrübt zu ihm auf. „Alſo, ſo ſind Sie jetzt ein Franzoſe
geworden ſagte ſie gleichfalls leiſe.

„Konnte ich Papa verlaſſen und zurückbleiben frug er. „Aber
Mademoiſelle Eva, ſo ſehr Papa noch Deutſchland haßt ſo ſehr
verehrt er Sie darin, Sie, die ihn einſt der quälendſten ſchmerzlichſten
Sorge entriſſen hat! Wie oft habe ich nach Deutſchland ge-
ſchrieben, an den Ort, der mein Elend und mein Glück geſehen!
Und Papa hat ſich erlaubt, jedesmal den Ausdruck ſeiner reſpectvollen

Ergebenheit an Mademoiſelle hinzufügen. Aber die Briefe kamen ſämmtlich
an uns zurück. Sie waren nicht aufzufinden

„Natürlich, wir wohnen auf dem Lande!“
„Aber noch heute Abend werde ich an Papa ſchreiben fuhr

Mr. Arthur Taubert jetzt mit dunkelſtrahlenden Augen fort. „Ja, ja,
noch heute werde ich nach Paris ſchreiben! Papa wird ſofort hierher-
kommen und Sie ſehen, Mademoiſelle! O, ich habe Sie ihm oft ge-
ſchildert, er kennt bereits das blonde Gretchen. Auch hatte ich ja Jhre
Photographie ja, ja er kennt Sie bereits! O, Mademoiſelle
Eva, in Frankreich iſt es nicht Sitte, lange Zeit zu werben. Mouſieur
pflegt Madame zu wählen, wenn perſönliches Wohlgefallen und Ver-
hältniſſe übereinſtimmen. Jch habe gehört, in Deutſchland ſei es anders.
Man nennt die Deutſchen das Volk der Denker, Dichter und Träumer,
und man ſoll es dort lieben, den Zuſtand der Liebe zu verlängern und
ihn als ſüßes Glück preiſen! Jch weiß nicht, ob es alſo iſt. Aber es
iſt möglich, Mademoiſelle Eva,“ fuhr Arthur fort.

„Aber es iſt möglich, Mademoiſelle Eva,“ fuhr Mr. Arthur fort,
„daß auch Sie ein längeres Werben erwarten! Aber ich flehe ſeien
Sie großmüthig! Fügen Sie ſich der Sitte des Landes, das Sie will-
kommen heißt! Denken Sie, o denken Sie, daß Sie nicht einen, ſondern
zwei Glückliche machen werden, wenn Sie bald zwiſchen uns am Camin
ſitzen werden Jhre lieben, kleinen Füße gegen das Feuer gerichtet

Und wenn Jhre Seidenſchleppe über das Parquet unſeres Hauſes
rauſcht! Denken Sie es und ſeien Sie großmüthig!“

Eva war zur Bildſäule erſtarrt. Mit weit offenen Augen und
regungslos ſchaute ſie denjenigen an, der ſoeben zu ihr geſprochen. Sie
mußte zur Erde hinabſchauen, denn er lag zu ihren Füßen. Hilf
Himmel, welche furchtbaren und dunkeln Mächte drangen plötzlich auf
ſie ein Wie böſe Geiſter ſtanden ſie einander gereiht
vor ihrem Geiſte. Leidenſchaft ihres Freundes, Eiferſucht ihres Ver-
lobten, Widerſtand der Eltern und, o das Schrecklichſte, wie Schuppen
fiel es von ihren Augen, ſeit er vor ihr ſtand und mit der Sprache
voller Leidenſchaft zu ihr redete ihr eigenes Herz! Sie ſah ent-
ſetzlich klar!

„Stehen Sie auf, Monſieur Arthur Taubert, ſogleich ſtehen Sie
auf und geben Sie mir Jhren Arm,“ ſagte ſie ſtockend und ohne die
Augen zu erheben. Sie mochte ihn nicht anſehen und ſprach auch ſeinen
Namen jetzt franzöſiſch aus, als ob ſie auf ſolche Weiſe wieder eine
Schutzmauer zwiſchen ihm und ſich aufrichten könne und wolle. Aber
ſie lächelte im Stillen ſelbſt über ſolch thörichtes und kindiſches Beginnen.

Mr. Arthur Taubert gehorchte ſtumm.
„So, nun geben Sie mir ihren Arm und führen Sie mich nach

jener Seite. Dorthin!“ wiederholte ſie lauter und faſt dringend, denn
ſie fühlte den Boden unter ſich ſchwanken und drohte zu fallen. Und
dabei zeigte ſich auf einen Baumſtamm, eine in voller Lebens und
Jugendkraft von der Gewalt der Schmelzwaſſerfülle losgelöſte Birke,
welche mitten im Wege lag.

Jhr Begleiter beeilte ſich ſofort es zu thun. Aber er that es ohne
Geſchmeidigkeit und Grazie, faſt ungeſchickt. Das Gefühl war zu mächtig
in ihm und machte ihn die Form vergeſſen. Dieſer kleine Umſtand ließ
ihn faſt vollkommen deutſch erſcheinen: der echte Franzoſe vergißt Form
und Zierlichkeit niemals, weder in der Aufwallung des Zorns noch der

Liebe!

Edvoa ſank bleich, halb ohnmächtig auf ihren improviſirten Sitz
nieder. Sie gewahrte es nicht, daß ihre Muſſelinrobe, untermiſcht
mit dem grünen Birkengerieſel, tief und ſchwer ins Waſſer tauchte und
das Spinnweb ihres Schleiers von den Erlengebüſchen zerzauſt war.

Jhre Augen ſchauten nur ihn, den ſüdlich bleichen, dunkeläugigen
Mann, der, bewegt von Leidenſchaft, dort vor ihr ſtand, um ihr die Worte
von den Lippen zu leſen. Er ſchien plötzlich zu erkennen, daß er zu
ſchnell geweſen.

„Pardon, Mademoiſelle, ich habe Sie erſchreckt!“ ſagte er mit
faſt rührender Bitte. „Jch vergaß, daß ich nicht zu einer Franzöſin
ſprach

Eva nickte ſtumm.
„Sie, Mademoiſelle ſind an franzöſiſche Art und Weiſe nicht ge-

wöhnt und vermögen nicht, ſich raſch zu entſchließen. Die Deutſchen
haben nicht die Action meiner Landsmänninen. Pardon.“

„Sie irren, Monſieur Taubert!“
„Was ſagen Sie? Jſt's möglich?“
„Hören Sie mich!“
„Ja ja, es iſt möglich,“ jubelte er weiter, innerlich befreit. „Wieviel

Proben haben Sie mir nicht ſchon gegeben Wer hat jemals für mich
gethan, was Sie thaten Ohne mein blondes Gretchen wäre ich ver-
ſchmachtet in Sehnſucht, geſtorben in Elend und Kummer! Ja, Sie
lieben mich!“

„Halt nicht weiter!“ herrſchte Eva.
Mr. Arthur ſchwieg betroffen. Aber ſeine ſchwarzen Augen hingen

an ihren Lippen.
„Jhre Handlungsweiſe will ich entſchuldigen mit der Unbekanntſchaft

deutſcher Sitte.“
„Dank!“
„Die Antwort, die ich ihnen gebe, iſt indeſſen kurz wie Jhre

Werbung.“
„Weiter, ich bitte!“
„Sie lautet: Jch bin die Braut eines andern!“
„Beim Himmel!“
„Es iſt, wie ich ſagte!“
Jetzt fuhr ſich der junge Franzoſe mit der linken Hand hinauf in

das dunkle Lockengerieſel. Er ſchien ſich der vernichtenden Wirklichkeit
entſinnen zu wollen. Am Finger blitzte ein Diamant. War der
blinkende Stein die Urſache, daß das vorhin ſo glänzende Feuer ſeiner
Augen plötzlich wie erloſchen erſchien Er ſtarrte geradeaus vor ſich
hin und ſchien wenig oder gar nichts mehr zu ſehen. Nur die Bruſt
hob ſich convulſiviſch endlich begannen auch die Lippen ſich wieder

zu bewegen. (Fortſetzung folgt.Redaction Druck und Verlag von L. Jurk in Merſeburg
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Heilage zum 109. Stück des Merſeburger Kreisblatts 1879.

Di
preußiſche Rechtspflege na ch dem 1. October 1879.

Von Th. Wellmann.
Die neue Einrichtung unſerer Rechtspflege, welche am 1. October

d. J. in das Leben tritt, iſt bisher nur den Fachkreiſen näher bekannt
geworden. Und doch thut auch den Volksgenoſſen, auf deren Selbſt-
thätigkeit ſoviel ankommt, eine Kenntniß davon noth, wie ſie ſich vor
dem Richter zu verhalten haben. Es mag dazu beitragen, wenn wir
einige Grundzüge der Einrichtung, Zuſtändigkeit und des Verfahrens der
Gerichte und die Koſten deſſelben mittheilen.

Die Hauptmaſſe des täglichen Rechtsverkehrs wird vor den mit
einem Richter beſetzten Amtsgerichten ihre Erledigungen finden.
Eine zahlenmäßige Vergleichung ergiebt:

I. Jetzige Einzelrichter: II. Nach dem 1. Octbr. 1879 Amtsgerichtsorte
1) Gebiet der Verordnung 1) Jm Gebiete der Verordnung

vom 2. Januar 1849 467 vom 2. Januar 1849
2) am Rhein 1237 am Rhein 1033) neue Provinzen 288 3) neue Provinzen 290

882 1108Den Amtsgerichten iſt zugewieſen:
1) Die geſammte nicht ſtreitige Gerichtsbarkeit, mit

wenigen Ausnahmen namentlich die Aufnahme der Verträge und letzt-
willigen Erklärungen, Erbbeſcheinigungen, Nachlaßregulirungen, Grund-
buchweſen und Vormundſchaft, Handelsſachen und Genoſſenſchaſtsſachen
nebſt den dazu gehörigen Regiſtern.

2) Jm Gebiete des bürgerlichen Rechtsſtreites:
a. Die Prozeſſe bis 300 Mark einſchließlich und ohne Rückſicht auf

den Werth die Klagen aus Miethsverhältniſſen, Geſindedienſt,
zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitern, Gewerbetreibenden und ihren
Geſellen, Gehülfen, Lehrlingen, ſowie die Streitigkeiten der
Reiſenden, ferner die Streitigkeiten wegen Viehmängel, Wildſchaden,
unehelicher Geburt;

b. das Mahnverfahren und Sühneverfahren;
c. das Entmündigungsverfahren;
d. in Eheſachen die Befehle zur Herſtellung des ehelichen Lebens und

die an Stelle der geiſtlichen eingeführte gerichtliche Sühne;
e. Arreſte und einſtweilige Verfügungen ſowie Beweisaufnahme zum

ewigen Gedächtniſſe in dringenden Fällen auch außerhalb der eignen
Prozeſſe;die gerichtlich Thätigkeit bei der Zwangsvollſtreckung auch wenn

das Prozeßgericht ein anderes iſt;
Subhaſtationen und Concurſe;
das Aufgebotsverfahren.
3) Jn Strafſachen verwandelt ſich das Amtsgericht durch den

Zutritt zweier Volksgenoſſen in das Collegium des Schöffengerichtes.
Unter dem Vorſitze des Amtsrichters haben die Schöffen, hierdurch von
den Geſchworenen unterſchieden, nicht geſondert und bloß über die
Schuldfrage abzuſtimmen, ſondern das Richteramt in vollem Umfange
auszuüben. Alle Entſcheidungen erfolgen nach Stimmenmehrheit. Die
Wahl der Schöffen geſchieht jährlich auf Grund der dem Amtsrichter von
den Gemeindevorſtehern eingereichten Urliſten, welche Behufs Erhebung
von Einſprüchen eine Woche hindurch in der Gemeinde ausliegen, durch
einen bei dem Amtsgerichte zuſammentretenden Ausſchuß. Er beſteht
aus dem Amtsrichter als Vorſitzenden einem von dem Regierungsprä-
ſidenten ernannten Staatsverwaltungsbeamten und ſieben von der Kreis-
vertretung gewählten Vertauensmännern. Die für jedes Amtsgericht er
forderliche Zahl von Schöffen und Hülfsſchöffen wird vom Juſtizminiſter
ſo beſtimmt daß vorausſichtlich jeder Hauptſchöffe doch ohne eine
Mehrbelaſtung ablehnen zu dürfen höchſtens zu fünf ordentlichen Sitzungs-
tagen herangezogen wird. Die Hülfsſchöffen dienen nach der Reihenfolge
ihrer Jahresliſte zur Ergänzung fehlender Hauptſchöffen. Die Reihen-
folge der letztern für die gleichfalls vorausbeſtimmten Sitzungstage des
Geſchäfsjahres wird vom Amtsrichter ausgelooſt und den Schöffen mit-
getheilt. Das Amt der Schöffen und Vertrauensmänner iſt ein Ehren-
amt: ſie erhalten nur Reiſekoſten. Wählbar ſind Deutſche, welche über
30 Jahre alt ſind, 2 volle Jahre in der Gemeinde wohnen, keine
öffentliche Armenunterſtützung erhalten, nicht wegen geiſtiger oder körper
licher Gebrechen ungeeignet ſind. Staatsbeamte, Richter, Vollſtreckungs-
beamte, Religionsdiener, Volksſchullehrer, Militairperſonen ſollen nicht
berufen werden. Ablehnen dürfen

1) Mitglieder deutſcher geſetzgebender Verſammlungen
2) diejenigen, welche im vorigen Geſchäftsjahre als Geſchworene oder

an wenigſtens fünf Sitzungstagen als Schöffen ihre Pflicht erfüllt
haben

3) Aerzte;
4) Apotheker ohne Gehülfen;
5) Perſonen über 65 Jahre
6) diejenigen, welche den Aufwand des Amtes nicht tragen können.

Ablehnungsgründe müſſen binnen einer Woche nach der Einberu-
fung, ſpäterer Entſtehung oder Wiſſenſchaft bei dem Amtsrichter geltend
gemacht werden. Wegen augenblicklicher Hinderung kann der Amtsrichter
Urlaub ertheilen, wogegen unbefugte Entziehung vom Amte außer den
dadurch verurſachten Koſten eine Ordnungsſtrafe von 5 Mark bis 1000
Mark nach ſich zieht.

Die Schöffengerichte ſind zuſtändig
1) für alle Uebertretungen;
2) für Vergehen

a. mit Ausnahme einiger dem Landgericht ausſchließlich zugewieſener
Fälle für alle Strafthaten, welche nur mit Gefängniß von höchſtens drei

r

Monaten oder Geldſtrafe von höchſtens 600 Mark, allein oder neben
Haft oder in Verbindung mit einander oder in Verbindung mit Ein-
ziehung bedroht ſind. Wenn im Einzelfalle keine höhere Strafe und da
neben keine Buße als 600 Mark anzunehmen iſt, können von der Straf-
kammer des Landgerichtes auf Antrag des Staatsanwaltes auch andere
Fälle dem Schöffengerichte zugewieſen werden. Dazu gehören

b. Beleidigung und Körperverletzung bei öffentlicher Klage,
während für die jetzige Jnjurienklage das Schöffengericht unbedingt zu-
ſtändig iſt;

e. Diebſtahl, Unterſchlagung, Betrug, Sachbeſchädigung, Be-
günſtigung Hehlerei bei einem Werthe von mehr als 25 Mark. Bei
geringerem Werthe tritt auch hier die unbedingte Zuſtändigkeit des
Schöffengerichtes ein und wird dadurch nicht aufgehoben, daß ſich in der
Hauptverhandlung ein höherer Werth herausſtellt.

Der Amtsrichter iſt ohne Schöffen zuſtändig:
1) für die zur Vorbereitung der Anklage und Hauptverhandlung

dienende Unterſuchungsthätigkeit;
2) für den Erlaß von Strafbefehlen;
3) für die Hauptverhandlung wegen Uebertretungen bei Geſtändniß des

vorgeführten Angeklagten;
4) für einfachen Forſtdiebſtahl.

Den Landgerichten iſt als erſte Jnſtanz zugewieſen, was die
Zuſtändigkeit der Amtsgerichte und Schöffengerichte überſchreitet, für
welche jene zugleich die Berufungs- und Beſchwerdeinſtanz bilden. Die
Landgerichte ſind große Spruchgenoſſenſchaften mit Bezirken von
180,000 bis 300,000 Einwohnern und Entfernungen von 10 bis 12
Meilen. Jm Gebiete der Verordnung vom 2. Januar 1849, wo jetzt
5 Stadtgerichte und 234 Kreisgerichte mit 40,000 bis 70,000 Seelen
in Entfernungen von 4 bis 5 Meilen und außerdem 74 Deputationen,
zuſammen alſo 313 Collegien beſtehen, werden in Zukunft nur 65 und
im ganzen Staate 91 Landgerichte ſein. Sie theilen ſich unter ihren
Präſidenten und Directoren in Civilkammern und Strafkammern; die
Volksbeſtandtheile des Richteramtes finden ihre Verwendung in den
Kammern für Handelsſachen und den Schwurgerichten.

Die Civilkammern, mit Einſchluß des Vorſitzenden aus drei Mit-
gliedern, gleich den jetzigen erſten Abtheilungen der Kreisgerichte, beſtehend,
entſcheiden in allen Angelegenheiten der nicht ſtreitigen und der bürgerlichen
ſtreitigen Gerichtsbarkeit über Berufungen, Beſchwerden, Ablehnungsge-
ſuche gegen die Amtsgerichte und ſind als erſte Jnſtanz zuſtändig:

1) für alle den Amtsgerichten nicht unbedingt zugewieſenen ver
mögensrechtlichen Prozeſſe über mehr als 300 Mark;

2) unbedingt für die Anſprüche
a. an Staat und Reich aus dem Dienſtverhältniſſe der Beamten

wegen ihrer Pflichtwidrigkeiten, ferner wegen Flößereiabgaben,
Erbſchaftsſteuer und Stempelſteuer;

b. gegen Beamte wegen Pflichtwidrigkeiten;
3) für alle nicht vermögensrechtlichen Streitigkeiten, wohin namentlich

die Civilſtandsprozeſſe, Eheſachen, Klagen wegen Entmündigung
gehören.

Zu den Civilkammern gehören die Kammern für Handelsſachen,
welche je nach örtlichen Bedürfniſſen gebildet werden ſollen.
Sie beſtehen aus einem vom Juſtizminiſter mindeſtens für ein Jahr
ernannten Mitgliede des Landgerichtes als Vorſitzenden und zwei über
30 Jahre alten in der Verfügung über ihr Vermögen nicht beſchränften
deutſchen Kaufleuten, Vorſtehern von Actiengeſellſchaften oder Schifffahrts-
kundigen, welche auf gutachtlichen Vorſchlag der Vertretung des Handels
ſtandes auf die Dauer von drei Jahren ernannt und vereidet werden,
auch wiedergewählt werden können. Sie ſind unbeſoldet, haben während
der Dauer ihres Amtes alle Rechte und Pflichten richterlicher Beamten
und zugleich die Eigenſchaft kaufmänniſcher Sachverſtändigen können
aber wegen Verluſt der zu ihrer Ernennung erforderlichen Eigenſchaften
vom Civilſenate des Oberlandesgerichtes ihres Amtes enthoben werden.
Vor die Kammer für Handelsſachen gehören innerhalb der Zuſtändigkeit
der Civilkammer die Klagen:

1) gegen einen Kaufmann aus Geſchäſten, die auf Seiten beider Ver
tragſchließenden Handelsgeſchäfte ſind

2) Wechſelſachen;
3) aus handelsgeſellſchaftlichen Verhältniſſen;
4) auf den Gebrauch der Firma, Schutz der Marken, Muſter und

Modelle;
5) aus der Veräußerung eines beſtehenden Handelsgeſchäftes;
6) aus den Rechtsverhältniſſen der Procuriſten, Handlungsbevoll

mächtigten, Handlungsgehülfen zu dem Geſchäftsherrn, und dritten
Perſonen, des Handelsmäklers zu den Parteien;

7) aus dem Seerechte. Streitigkeiten zwiſchen Rheder oder
Schiffer und Schiffsmannſchaft kann der Vorſitzende allein
entſcheiden.
Jn allen Fällen muß der Kläger in der Klage oder Verklagter

vor Verhandlung der Sache den Antrag ſtellen, daß der Rechtsſtreit
vor der Kammer für Handelsſachen verhandelt werde.

Die Strafkammern beſtehen einſchließlich ihres Vorſitzenden aus
fünf Mitgliedern, als Berufungsinſtanz für Uebertretungen und Privatklagen
aber nur aus drei Mitgliedern. Es kann bei ihnen nach Bedürfniß ein
jährlich wechſelnder Unterſuchungsrichter angeſtellt werden der in den
von ihm durch Vorunterſuchung bearbeiteten Sachen an den Beſchlüſſen
und Urtheilen nicht theilnehmen darf. Ebenſo dürfen von den Richtern,
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welche bei der Entſcheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens
mitgewirkt haben, nicht mehr als zwei an der Hauptverhandlung vor
der Strafkammer theilnehmen, von welcher namentlich der Berichterſtatter
des Vorverfahrens ausgeſchloſſen iſt.

Die Strafkammern der Landgerichte ſind zuſtändig:
1) für die Beſchwerden und Ablehnungsgeſuche in Strafſachen gegen

Unterſuchungsrichter Amtsrichter, Schöffengericht;
2) für die Berufung gegen die Urtheile der Schöffengerichte und

Amtsgerichte;
3) für die Entſcheidungen über die Vorunterſuchung und deren Er-

gebniſſe;
4) als erkennende Gerichte erſter Jnſtanz

a. für alle nicht den Schöffengerichten zugewieſenen Vergehen,
b. für Verbrechen,

aa. der Perſonen unter 18 Jahren, J
bb. der Unzucht, des ſchweren und rückfälligen Diebſtahls, Be-

truges, Hehlerei,
ee. wenn die höchſte geſetzlich angedrohte Strafe fünf Jahre

Zuchthaus allein oder in Verbindung mit anderen
Strafen nicht überſteigt, mit Ausnahme einiger politiſchen

älle.“)Alle W Verbrechen, außer Hochverrath und Landesverrath

gegen Kaiſer und Reich, gehören vor die Schwurgerichte, welche
in der Beſetzung mit drei Richtern und zwölf Geſchworenen bei den
Landgerichten zeitweiſe zuſammentreten. An ihrer Einrichtung iſt nur
einiges geändert, auch für die Preſſe bleibt das Landesrecht in Kraft. Die
Geſchworenen werden aus den Schöffenliſten von den amtsgerichtlichen
Ausſchüſſen in Vorſchlagsliſten gebracht, aus welchen eine aus fünf
Mitgliedern, einſchließlich des Präſidenten und der Directoren, beſtehende
Abtheilung des Landgerichtes die Hauptgeſchworenen und Hülfsgeſchworenen
in zwei geſonderte Jahresliſten auswählt, nachdem von der Landesjuſtiz-
verwaltung die erforderliche Zahl von Geſchworenen beſtimmt und auf
die Amtsgerichtsbezirke vertheilt iſt. Aus der Jahresliſte werden ſpäteſtens
14 Tage vor Beginn der Schwurgerichtsſitzung in öffentlicher, vom
Präſidenten und 2 Mitgliedern des Landgerichtes im Beiſein des Staats-
anwaltes abgehaltener Sitzung 30 Hauptgeſchworene ausgelooſt und
vom Vorſitzenden des Schwurgerichts, den der Präſident des Oberlandes-
gerichtes aus den Mitgliedern deſſelben oder der dazu gehörigen Land-
gerichte ernennt, thunlichſt eine Woche, ſpäteſtens aber drei Tage vor
der Eröffnungsſitzung des Schwurgerichtes mit der Einberufung verſehen.
Jm Uebrigen werden Schöffen und Geſchworene gleich behandelt. Wer
zu beiden Aemtern für daſſelbe Geſchäftsjahr oder in mehreren Bezirken
beſtimmt iſt, hat das Amt zu übernehmen, zu welchem er zuerſt einbe-
rufen wird auch braucht Niemand in zwei Geſchäftsjahren hinterein-
ander Geſchworener zu ſein, kann ſich aber durch die Ausübung des
Schöffenamtes in einem Jahre vor der Einberufung als Geſchworner im
folgenden nicht ſchützen und bleibt zur Mitwirkung auch dann verpflichtet,
wenn die Sitzungszeit über das Geſchäftsjahr hinausgeht.

Kammern für Handelsſachen unter Vorſitz eines Amtsrichters, Straf-
kammern und Schwurgerichte können im Bezirk des Landgerichtes auch
außerhalb ſeines Sitzes gebildet werdeonn.

Ueber den Gerichten erſter Jnſtanz ſteht in jedem der 13 Landes-
theile ein Oberlandesgericht. Es iſt unter ſeinen Präſidenten in Civil-
und Strafſenate eingetheilt, bei denen nur ſtändig angeſtellte Richter zur
Aushülfe beſchäftigt werden können. Das Oberlandesgericht zu Berlin
iſt die letzte Jnſtanz für Landesſtrafſachen und nichtſtreitige Gerichtsbarkeit
Den Strafſenaten der örtlich zuſtändigen Oberlandesgerichte verbleibt die

ſchwerde gegen andere Entſcheidungen an das Landgericht, von
dieſem durch Reviſion gegen Endurtheile, weitere Beſchwerde wegen
Verhaftung und neue Beſchwerde in anderen Fällen:

aa. an das Oberlandesgericht zu Berlin, wenn eine nach Landes-
recht ſtrafbare Handlung vorliegt;

bb. ſonſt an das örtlich zuſtändige Oberlandesgericht;
ce. wegen Verletzung von Reichsabgabegeſetzen durch Reviſion, aber

nicht Beſchwerde, auf Antrag des Staatsanwaltes an das
Reichsgericht.

II. Jn landgerichtlichen Sachen erſter Jnſtanz:
M des bürgerlichen Rechtsſtreits durch Berufung gegen End-

urtheile, ſonſt durch Beſchwerde an das örtlich zuſtändige Ober-
landesgericht, von dieſem an das Reichsgericht

a. durch Reviſion gegen die Berufungsendurtheile, welche aber
auf Verletzung von Reichsrecht oder von ſolchen Rechts-
normen geſtützt werden muß, die über den Landestheil des
angegriffenen Oberlandesgerichtes hinausgehen, und ferner nur
zuläſſig iſt,

aa, wenn es ſich um die Unzuſtändigkeit des Gerichtes, Unzu-
läſſigkeit des Rechtsweges oder der Berufung handelt;

bb. in den Rechtsſtreitigkeiten, welche ohne Rückſicht auf den
Werth dem Landgerichte ausſchließlich zugewieſen ſind oder
u vermögensrechtlicher Werth mehr als 1500 Mark

eträgt.
Treffen dieſe Vorausſetzungen nicht zu, ſo giebt es

auch in landgerichtlichen Sachen nur zwei Jnſtanzen.
b. durch Beſchwerde gegen Entſcheidungen des Oberlandesgerichtes,

welche keine Endurtheile ſind; ſofern dieſe Entſcheidungen aber
auf Beſchwerde gegen das Landgericht ergangen ſind, iſt auch
hier keine weitere Beſchwerde aus demſelben Grunde, ſondern
nur wegen neuer durch die Entſcheidung veranlaßter Gründe
zuläſſig.

2) des Strafrechtes:
a. wegen Verletzung von Landesrecht durch Reviſion gegen End-

urtheile und Beſchwerde gegen andere Entſcheidungen an das
Oberlandesgericht zu Berlin;

b. in allen andern Fällen und unbedingt in Schwurgerichtsſachen
aa. gegen Endurtheile durch Reviſion an das Reichsgericht;
bhb. gegen andere Entſcheidungen durch Beſchwerde an das

örtlich ſtändige Oberlandesgericht.
Der ſachlichen Zuſtändigkeit oder Gerichtsbarkeit müſſen wir

die örtliche als Gerichtsſtand anſchließen, ehe wir ſagen können, vor
welches Gericht jede einzelne Sache gehört. Der allgemeine Gerichts-
ſtand der Perſon, aus welchem alle ihre rechtlichen Eigenſchaften ſich
ableiten, iſt der des Wohnſitzes, welcher ſich für Frauen und eheliche
Kinder nach dem Hausvater, für uneheliche Kinder nach der Mutter beſtimmt.
Soldaten werden bei dem Gerichte ihres Garniſonortes verklagt, Dienſt-
boten Hand Und Fabrikarbeiter, Gewerbegehülfen, Studirende, Schüler
oder Lehrlinge wegen vermögensrechtlicher Anſprüche bei dem Gerichte des
Aufenthaltes, vor welchem auch Herumtreiber Recht nehmen müſſen.
Gemeinden und andere Perſonenvereine, Stiftungen, Anſtalten, Ver-
mögensmaſſen gehören vor das Gericht am Orte der Verwaltung, Ge-
werkſchaften in das Gericht, in deſſen Bezirk das Bergwerk liegt, Be-
hörden ſammt dem von ihnen vertretenen Fiscus vor das Gericht des
Amtsſitzes. Eine Nachwirkung des Wohnſitzes iſt der Gerichtsſtand der
Erbſchaft bei dem Gerichte, vor welchen der Erblaſſer zur Zeit des Todes
ſeinen allgemeinen Gerichtsſtand hatte, für Streitigkeiten des Erbrechtes

Reviſion gegen Berufungsendurtheile und die Beſchwerde gegen alle
Entſcheidungen der Strafkammern, ſofern eine nicht nach Landesrecht
ſtrafbare Handlung den Gegenſtand der Unterſuchung bildet. Jn bürger
lichen Rechtsſtreitigkeiten hat Preußen von der Befugniß, ein oberſtes
Landesgericht zu behalten, keinen Gebrauch gemacht, und bleibt die
letzte Entſcheidung über Provinzialrecht bei den Civilſenaten der 13 Ober
landesgerichte. Vor dieſe gehören außer einigen Reſten unſtreitiger
Gerichtsbarkeit und den Beſtimmungen über Zuſtändigkeit und Rechts
hülfe, die Berufungen und Beſchwerden gegen erſtinſtanzliche Urtheile
und gegen alle ſonſtigen Entſcheidungen der Landgerichte in Civil
prozeſſen.An der Spitze der Pyramide ſteht das Reichsgericht zu Leipzig.
Präſidenten und Mitglieder deſſelben werden auf Vorſchlag des Bundes
rathes vom Kaiſer ernannt. Sie müſſen deutſche Richter und mindeſtens
35 Jahre alt ſein. Hülfsrichter ſind zuläſſig. Das Reichsgericht bildet
in Sengaten von ſieben Mitgliedern, einſchließlich des Vorſitzenden, die
höchſte Jnſtanz für Reviſionen und Beſchwerden, ſoweit dieſelben nicht
den Oberlandesgerichten endgültig zugewieſen ſind. Zugleich iſt das
Reichsgericht die erſte und einzige Jnſtanz für Hochverrath und Landes
verräth gegen Kaiſer und Reich.

Der Rechtszug geht hiernach:
I. in amtsgerichtlichen Sachen:

1) der nichtſtreitigen Gerichtsbarkeit durch Beſchwerde an das Land
gericht, von dieſem durch weitere Beſchwerde an das Oberlandsge

richt zu Berlin;
2) im bürgerlichen Rechtsſtreite durch Berufung gegen Endurtheile

und Beſchwerde gegen andere Entſcheidungen an das Landgericht.
Ein weiteres Rechtsmittel giebt es hier nicht enthält aber die Ent
ſcheidung auf die Beſchwerde einen neuen ſelbſtſtändigen Beſchwerde
grund, ſo kann darüber bei dem örtlich zuſtändigen Oberlandes
gericht und von dieſem unter gleicher Vorausſetzung an das Reichs
gericht Beſchwerde eingebracht werden;

3) im Strafverfahren durch Berufung gegen Endurtheile und Be

Als Wegweiſer für die etwas verwickelte ſtrafrechtliche Zuſtändigkeit iſt deren
bei Meinhold und Söhne in Dresden zum Preiſe von 1 Mk. erſchienene tabellariſche
Nachweiſung vom Stagtsanwalt Richter zu empfehlen.

und Nachlaßſchulden.

Dimgliche Gerichtsſtände ſind:
1) der Grundſtücke vor dem Gerichte, in deſſen Bezirke ſie liegen,

ausſchließlich für alle Streitigkeiten über Eigenthum, dingliche
Belaſtung oder Befreiung, Grenzſcheidung, Theilung, Beſitz.

Mit den dinglichen Klagen können perſönlich verbunden werden:
2) der Niederlaſſung für den Geſchäftsbetrieb von Fabriken, Hand-

lungen oder anderen Gewerben, ſowie für die Bewirthſchaftung eines
mit Wohn und Wirthſchaftsgebäuden verſehenen Gutes.

Aus Handlungen gehen hervor die Gerichtsſtände:
1) für Vertragsklagen am Orte der Erfüllung;
2) für Meß- und Marktſachen am Meß- und Marktorte;
3) für Klagen zwiſchen Geſchäftsherrn und Verwalter am Orte der

Verwaltung;
4) W unerlaubten Handlungen bei dem Gerichte der begangenen

at;
5) für Gebühren, Auslagen, Widerklagen bei dem Gerichte des

Hauptprozeſſes.
Unter mehreren, an ſich und nicht ausſchließlich zuſtändigen Ge-

richten hat der Kläger die Wahl.
Es kann alſo geklagt werden

1) aus Wechſeln am Zahlungsorte oder Wohnorte, wobei hier die
Beſonderheit gilt, daß mehrere, in verſchiedenen Gerichtsbezirken
wohnende Wechſelverbundene ſämmtlich am Wohnort eines Jeden
Recht nehmen müſſen;

2) aus unehelicher Geburt am Wohnort des natürlichen Vaters zur
Zeit der Geburt oder der Klage;

3) gegen einen in Greifswald wohnenden Kaufmann, der aus ſeiner
Zweigniederlaſſung in Berlin Waaren in Stettin zu liefern ſich
verpflichtet hat, in jedem der drei Orte.

Auch im Strafrechte iſt die Wahl zwiſchen den Gerichtsſtänden der
begangenen That und des Wohnſitzes, wogegen das Gericht der Ergreifung
erſt dann eintritt, wenn jene Gerichtsſtände fehlen.

(Fortſetzung folgt.)

Druck von L. Jurk in Merſeburg.

an
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